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Amt/Eigenbetrieb:
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Beteiligt:

Betreff:
Jahresbericht der Antikorruptionsstelle beim Rechnungsprüfungsamt

Beratungsfolge:
14.11.2018 Rechnungsprüfungsausschuss

Beschlussfassung:
Rechnungsprüfungsausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Jahresbericht der Antikorruptions-
stelle beim Rechnungsprüfungsamt zur Kenntnis.
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Begründung

Der beigefügte Bericht des Antikorruptionsbeauftragten gibt Auskunft über die 
Antikorruptionsarbeit im Zeitraum Januar 2017 bis September 2018.
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Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

x sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen

x Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez.
Christian Kotysch
Stellv. Leiter des Rechnungsprüfungsamtes
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Stellv. Leiter RPA

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r
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Jahresbericht 2017/2018 
 

der Antikorruptionsstelle 
beim Rechnungsprüfungsamt  

der Stadt Hagen 
 

vom 9.10.2018 

 
 
 
 
 
 
 

Antikorruptionsbeauftragter: 
Martin Schinner - 14/4 

 
Tel. 02331/207-2262 

antikorruptionsstelle@stadt-hagen.de 
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1. Organisation der Antikorruptionsstelle 

Die Antikorruptionsstelle im Rechnungsprüfungsamt wurde auf Grundlage eines 
Ratsbeschlusses im Jahr 2012 eingerichtet. Ihre Leitung obliegt dem Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes, während die Aufgaben vorrangig vom Antikorrupti-
onsbeauftragten im Umfang einer halben Stelle wahrgenommen werden.  
 

2. Grundlagen der Antikorruptionsarbeit 

Die Verpflichtung der Kommunen zur Korruptionsprävention ist im Korruptions-
bekämpfungsgesetz NRW verankert. Demnach sind die korruptionsgefährdeten 
Bereiche in den öffentlichen Stellen und die entsprechenden Arbeitsplätze in-
tern festzulegen und dem Grad der jeweils gegebenen Korruptionsgefährdung 
entsprechende Maßnahmen zur Prävention zu treffen (§ 19 KorruptionsbG 
NRW).  

 

3. Bericht über die Arbeit des Antikorruptionsbeauftragten 
 

3.1. Bereiche Politik und Öffentlichkeit  

Im Berichtszeitraum 1.01.2017 bis 30.09.2018 sind keine Hinweise aus dem 
Bereich Politik eingegangen. Die Antikorruptionsstelle ist zwei anonymen Kor-
ruptionsvorwürfen gegen städtische Mitarbeiter nachgegangen. Beide Hinweise 
erwiesen sich als nicht belastbar. Zur Verstärkung der Korruptionsprävention 
wurden Vorgesetzte in diesen Bereichen zusätzlich sensibilisiert. 

 

3.2. Bereich Stadtverwaltung 

Gemeinsam mit dem Landeskriminalamt NRW wurden Schulungseinheiten für 
besonders korruptionsgefährdete Verwaltungseinheiten organisiert und durch-
geführt (Verwaltungsvorstand, Amts- und Fachbereichsleitungen, Ordnungsbe-
hörden und Stadtplanung),  Außerdem sind die Ausbildungskräfte und der 
Lehrgang angehender Führungskräfte zum Thema Korruptionsprävention und -
risiken unterwiesen worden. Insgesamt wurden 28 Sachverhalte aus Antikorrup-
tionssicht beurteilt und präventive Beratungen durchgeführt. Mit dem Fachbe-
reich Personal und Organisation wurde vereinbart, die Gefährdungsanalysen in 
einem Intervall von fünf Jahren zu überprüfen.  

Im Rahmen von Prüfungen und Beratungsgesprächen wurden folgende Er-
kenntnisse gewonnen: 

 Die städtischen Regeln zur Antikorruption, insbesondere die Dienstanwei-
sung Korruptionsprävention des Oberbürgermeisters, sind aktuell und präzi-
se. Es bedarf jedoch nach wie vor einer regelmäßigen Auffrischung der Inhal-
te, z.B. in Dienstbesprechungen, durch Vorgesetzte oder die Antikorruptions-
stelle. 

 In korruptionsgefährdeten Aufgabenbereichen führen Leistungsverdichtung 
und Personalmangel zu verminderten Kontrollen und Entscheidungsdoku-
mentationen. In der Folge erhöhen sich Fehler- und Korruptionsrisiken. 
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 Mit der Einführung des elektronischen Rechnungseingangs und damit ver-
bundener Workflows sind noch Geschäftsprozesse, z.B. bezogen auf Frei-
gabeberechtigungen, anzupassen. 

 

3.3. Bereich Beteiligungen 

Bei der Antikorruptionsstelle sind im Berichtszeitraum keine Anfragen oder Hin-
weise, die den Bereich Beteiligung betrafen, eingegangen. Die Antikorruptions-
stelle wurde im August 2016 vom Wirtschaftsbetrieb Hagen – WBH mit der Auf-
stellung einer Korruptionsgefährdungsanalyse beauftragt. Der Auftrag wurde im 
Juni 2017 abgeschlossen. Der WBH verfügt inzwischen über eine eigene An-
tikorruptionsstelle. 

 

3.4. Teilnahme an Arbeitsgruppen 

Die Antikorruptionsstelle ist über zwei Arbeitskreise mit anderen Rechnungsprü-
fungsämtern bzw. Antikorruptionsstellen in Nordrhein-Westfalen vernetzt. Den 
Arbeitskreisen gehören auch Vertreter des Innenministeriums und des Landes-
kriminalamtes NRW an. Die Kontakte werden zum gegenseitigen Wissens- und 
Erfahrungsaustausch genutzt. Im Berichtszeitraum haben beide Arbeitskreise  
erstmalig auch in Hagen getagt. 

 

3.5. Fazit 

Korruptionsdelikte, an denen städtische Bedienstete oder Mandatsträger betei-
ligt waren, sind im Berichtszeitraum nicht bekannt geworden. Ob dieses ursäch-
lich mit einer konsequenten Antikorruptionsarbeit zusammenhängt, mag dahin-
gestellt bleiben. Fest steht jedoch, dass die Beratungsleistungen der Antikorrup-
tionsstelle in der Verwaltung nachgefragt werden und damit einen Beitrag zum 
Schutz der Verwaltung und ihres Personals vor Korruptionsschäden leisten.  

 

4. Ausblick 

Im kommenden Jahr sind einige Abschnitte der Korruptionsgefährdungsanalyse 
turnusmäßig zu überprüfen (z.B. Zulassungsstelle, Außendienste). Darüber 
hinaus wird die kontinuierliche Antikorruptionsarbeit und Sensibilisierung der 
Mitarbeiterschaft fortgesetzt. 

Weiterhin zählen Ordnungs- und Vergabeprüfungen in korruptionsgefährdeten 
Bereichen der Verwaltung zu den wichtigen Instrumenten zur Risikominimie-
rung und Präventionsarbeit. 

Die Einführung elektronischer Vergabeverfahren und Vergabedatenbanken soll 
Ende 2018 abgeschlossen sein und wird von der Antikorruptionsstelle weiterhin 
begleitet.  

Nachdem die Antikorruptionsstelle im Frühjahr erstmals einen Newsletter für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung herausgeben hat, in dem 
über relevante Themen, Praxisfälle und Rechtsprechungen aus dem Bereich 
der Antikorruption informiert wird, sind weitere Ausgaben geplant. 
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5. Pressestimmen zum Korruptionslagebild NRW 
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 Quelle: NRZ, Online-Ausgabe vom 07.08.2018 
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